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Änderungsantrag 

21.01.2021 
HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses   

Drucksache 20/4214 zu Drucksache 20/3978 

         
 Inhalt des Antrags: Beteiligung des Landes an der Sanierung des Sepulkralmuseums Kassel 
 
Einzelplan  15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  15 50 Förderung Kunst und Kultur 
Buchungskreis: 2995 

 
Förderproduktnummer 
lt. Leistungsplan 

8 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur 

 
 

Weitere Änderungen im Wirtschafts-/ Stellenplan: 
 

Ausbringen des nachfolgenden Bewirtschaftungsvermerks im Produktblatt durch eine Ergänzung bei Ziffer „8. Produkt-
spezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke“: 
„Für die Sanierung des Sepulkralmuseums (Kassel) können bei einem Mittelbedarf für Planungskosten o.ä. bis zu 
100.000 Euro - mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen - zu Lasten der der bei Kapitel 15 37 
gebildeten Lottomittelrücklage verausgabt werden. Die Produktabgeltung und die Liquidität des Kapitels 1550 erhöht 
sich entsprechend der Höhe der Entnahme aus der Lottomittelrücklage bei Kap. 1537.“ 
 
Ausbringen eines neuen Kapitelvermerks: 
„3. Der Titel 893 ist für die Sanierung des Sepulkralmuseums in Kassel bei einem zusätzlichen Mehrbedarf für 
Planungsausgaben o.ä. von bis zu 100.000 Euro - mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen - einseitig 
deckungsfähig zu Lasten der bei Kapitel 15 37 gebildeten Lottomittelrücklage (Kap./Titel 1537 359).“ 
 
 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
Begründung des Änderungsantrags: 
Das Sepulkralmuseum Kassel wird vom Land Hessen über die AG Friedhof und Denkmal institutionell gefördert. Weitere 
Zuwendungsgeber sind der Bund, die Stadt Kassel, die evang. Kirche, die kath. Kirche und in geringem Umfang Berlin. 
In den kommenden Jahren stehen erhebliche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an. Ein Grobkonzept liegt 
bereits vor. Die diesbezüglichen Verhandlungen des Landes mit dem Bund, der Stadt Kassel und den beiden Kirchen sind 
noch nicht abgeschlossen. Daher ist im Haushaltsentwurf der Landesregierung kein Mittelansatz vorgesehen. Um seitens 
des Museums – nach Abschluss der Finanzierungsvereinbarung - mit weiteren Planungsmaßnahmen beginnen zu können, 
sollen vorsorglich die Bewirtschaftungs-/Deckungsvermerke im Haushalt ausgebracht werden. 
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Wiesbaden, 21. Januar 2021 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 

 


